
Luxemburger Diplomat gegen Menschenrechte?
Seit 2003 ist die Familie Wirth und ihr Grundeigentum nicht mehr Mitglied vom Jagdsyndikatsverein. Die 
Urteile vom Verwaltungsgericht haben deren Zwangs/Pfl ichtmitgliedschaft und Zwangsvermietung ihres 
Grundeigentums an die Freizeitjäger aufgehoben und als menschenrechtswidrig verurteilt.

Zusätzlich hat der Gerichtshof für Menschenrechte 2007 (Urteil Schneiders) – basierend auf die Urteile 
vom Verwaltungsgericht  sowie Chassagnou gegen Frankreich – die gesetzlich verankerte Zwangs/
Pfl ichtmitgliedschaft von Grundeigentümer und Grundeigentum in einen Verein zwecks anschließender 
Zwangsvermietung vom Eigentum an die Freizeitjäger als menschenrechtswidrig verurteilt, wenn die 
Grundeigentümer den Verein und seine Aktivisten aus ethischen Gründen ablehnen. Ein Straßburger Urteil steht 
über den nationalen Gesetzen und gilt für alle Bürger des Landes. 

Am 3. Februar erhielt ich nun von Déi Gréng, eine « Note informelle relative à l’exécution de l’arrêt Schneider 
c. Luxembourg /Conseil d’Europe, datiert vom 28. Januar 2011 ». Am 07. Januar 2011 wurde mir dann von 
Déi Gréng mitgeteilt, dass die „Analyse“ von „einem Luxemburger Diplomaten und Mitglied vom Conseil 
d’Europe ausgearbeitet und an die Luxemburger Mitglieder vom Conseil d’Europe weitergeleitet wurde“. 

Diese „note informelle“ hält fest, dass Straßburg die Zwangseinbringung von Grundeigentum in eine „zone 
de chasse“ verurteilte. Dem würde das neue Jagdgesetzprojekt Rechnung getragen, indem Grundeigentümer 
mit ethischen Bedenken aus dem Jagdsyndikat austreten dürften, und auf dem im Jagdlos verbliebene  
Grundeigentum die Jagd ausgesetzt (chasse suspendue) wäre. Außerdem wird behauptet, das Lux. Jagdsyndikat 
wäre ein „spezieller“ Verein.

Merkwürdiger Weise verschweigt die „informelle Notiz“ die zusätzliche Verurteilung wegen unterschiedlicher 
Behandlung von Groß- und Kleingrundeigentümern (Artikel 14 pris en combinaison avec l’article 1er du 
protocole Nr. 1) und dass die Grundeigentümer nicht gezwungen werden dürfen, ihren Grund und Boden zu 
umzäunen um Jäger und Jagdhunde fernzuhalten. 

Dass der Grundeigentümer – ohne seinen Grund und Boden – aus dem Verein austreten kann, ändert nichts an 
der Tatsache, dass er vor seinem Austritt zur Zwangs/Pfl ichtmitgliedschaft gezwungen werden soll damit der 
Verein deren Eigentum an andere Leute zwangsvermieten kann. Auch wurde weder im Verwaltungsgericht 
noch in Straßburg ein Urteil über Jagd oder Nicht-Jagd gefällt, weil dieses nicht dem Zuständigkeitsbereich der 
Menschenrechte obliegt. 
Es stellt sich also die Frage, warum und wie soll ein Grundeigentümer aus einem Verein austreten, wenn er kein 
Mitglied ist und auch nicht zur Mitgliedschaft gezwungen werden darf? Auch wurde das Jagdsyndikat weder 
vom Verwaltungsgericht noch von Straßburg als „spezieller“ Verein betitelt, sondern schlicht und einfach als 
„Verein“ anerkannt. 

Um jeglichen Verdacht zu entkräften, dass es sich bei der „note informelle/Analyse“ um ein „Gefälligkeits-
Beeinfl ussungsgutachten“ handeln könnte, stellen sich folgende Fragen:

1. Warum ist die „note informelle“ anonym und nicht unterzeichnet?
2. Wurde die „note informelle“ vom Luxemburger Diplomaten in eigener Regie ausgearbeitet; falls nicht, 

in wessen Auftrag und aus welchem Grund? 
3. Wem wurde diese „note informelle“ außerhalb von Déi Gréng und dem Conseil d’Europe noch 

zugestellt; allen Abgeordneten, der Abgeordnetenkammer?
4. Sollte diese „note informelle“ ein Versuch sein, etwaige künftige Abstimmungen vom Conseil 

d’Europe hinsichtlich der Menschenrechtsurteile contra neues Jagdgesetz zu beeinfl ussen, da wir 
öffentlich bekannt gaben, das neue Jagdgesetz, die Zwangsmitgliedschaft, die Zwangsvermietung von 
Grundeigentum usw. anzufechten? 

In Zukunft kann jeder Bürger – basierend auf die Menschenrechtsurteile – selbst entscheiden, welchem Verein 
er beitreten will und an wen er sein Grundeigentum vermieten will. Diese Urteile müssen im neuen Jagdgesetz 
berücksichtigt werden, ansonsten alle künftigen Jagdverpachtungen jeglicher Rechtsmäßigkeit entbehren 
werden!
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